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[bookmark: _GoBack]Außertariflich Beschäftigter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vorbemerkungen

1. Einheitliche Geschlechterbezeichnung

Im Text wird - ohne jede Diskriminierungsabsicht - ausschließlich die männliche Form verwendet. Grundsätzlich ist die weibliche Form mit einbezogen.

1. Hinweise zum Ausfüllen: 

Textpassagen, bei denen Einfügungen oder Streichungen durch den Arbeitgeber erforderlich sind, sind mittels gelber Markierung hervorgehoben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arbeitsvertrag für außertarifliche Beschäftigte

Zwischen ................................................................ (im Folgenden: Beschäftigter[footnoteRef:1]) [1:  	Im Text wird – aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter mit einbezogen.] 

Straße:	............................................................
Wohnort:	............................................................

und der Firma	............................................................................... (im Folgenden: Arbeitgeber)
in ............................................................, 
............................................................*)
*) Sitz des Unternehmens

Präambel
Ein Arbeitsverhältnis kommt nur bei Unterzeichnung vor Arbeitsantritt zustande.
Der Arbeitsvertrag wird vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats zur Einstellung geschlossen.*)
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 1 Beginn, Art und Ort der Tätigkeit
1. Der Beschäftigte wird ab dem …
als …
im Betrieb … tätig.
Der Beschäftigte kann auch außerhalb des Betriebes, z. B. auf Montagestellen, Messen, wechselnden Einsatzorten, beschäftigt werden. Dieser Einsatz kann auch zeitweise im Ausland erfolgen.*)
2. Dem Beschäftigten können, ohne dass es einer Kündigung bedarf, andere, seinen Qualifikationen und Fähigkeiten entsprechende, gleichwertige Tätigkeiten – auch z. B. in Gruppenarbeit*) – übertragen werden. Hierbei werden die wechselseitigen Interessen angemessen berücksichtigt.
Der Beschäftigte kann an einen anderen Betriebsort innerhalb des Unternehmens versetzt werden. Hierbei werden die wechselseitigen Interessen angemessen berücksichtigt.
*) Unzutreffendes bitte streichen.


§ 2 Kollektive Regelungen
1. Der Beschäftigte ist außertariflicher Beschäftigter. Für ihn gelten die im Betrieb anzuwendenden Tarifverträge nicht.
2. Es finden die jeweils gültigen Betriebsvereinbarungen Anwendung, soweit der Beschäftigte unter den persönlichen Geltungsbereich fällt um im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
3. Einzelvertragliche Rechte aus diesem Arbeitsvertrag einschließlich seiner Anlagen und etwaige Ansprüche aus betrieblicher Übung oder einer Gesamtzusage können auch zu Ungunsten des Beschäftigten durch Betriebsvereinbarung abgelöst oder geändert werden.
4. Die Texte können im zuständigen Personalbüro/am Schwarzen Brett/im Intranet*) eingesehen werden.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 3 Arbeitszeit
1. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ohne Pausen ... Stunden.
2. Lage, Dauer und Verteilung der täglichen Arbeitszeit richten sich nach den betrieblichen Regelungen/Betriebsvereinbarungen*).
3. Der Beschäftigte ist auf Anordnung des Arbeitgebers verpflichtet, Überstunden im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen zu leisten.
4. Der Beschäftigte ist zu Schicht- und Nachtarbeit, einschließlich Arbeit in Wechselschicht, sowie Sonn- und Feiertagsarbeit, Rufbereitschaft sowie Bereitschaftsdienst im Rahmen der gesetzlichen und betrieblichen Regelungen/Betriebsvereinbarungen*) verpflichtet.*)
4./5. Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei einem vorübergehenden Arbeitsausfall aus wirtschaftlichen Gründen oder infolge eines unabwendbaren Ereignisses mit einer Ankündigungszeit von … Wochen/Tage*) Kurzarbeit anzuordnen, wenn die Vorausset-zungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld vorliegen.
Von dieser Ankündigungsfrist kann durch Betriebsvereinbarung auch zu Ungunsten des Beschäftigten abgewichen werden.
Für die Dauer der Kurzarbeit vermindert sich das Entgelt im Verhältnis der ausgefallenen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 4 Grundentgelt, Überstunden
1. Das monatliche Grundentgelt beträgt … € brutto.
2. Mit dem vereinbarten monatlichen Grundentgelt sind bis zu … Überstunden monatlich abgegolten, soweit der Anspruch auf gesetzlichen Mindestlohn nicht unterschritten wird.
Darüber hinaus gehende Überstunden werden in Form von bezahlter Freizeit ausgeglichen. Alternativ sind diese Überstunden mit dem nächstmöglichen Abrechnungsmonat finanziell zu vergüten. Berechnungsgrundlage für die jeweilige Überstunde ist hierbei das monatliche Grundentgelt.
Voraussetzung für den Überstundenausgleich ist, dass die Überstunden durch den Arbeitgeber angeordnet oder genehmigt worden sind. Der Arbeitgeber entscheidet über die Art des Ausgleichs.
3. Der Beschäftigte hat die Entgeltabrechnung und -zahlung unverzüglich zu überprüfen sowie zu viel gezahlte Bezüge anzuzeigen und zurückzuzahlen. Er kann sich auf den Einwand der Entreicherung nicht berufen, wenn er die Überzahlung erkannt hat oder hätte erkennen müssen oder wenn die Überzahlung auf Umständen beruht, die er zu vertreten hat.
4. Die Entgelte sind jeweils zum …/zum Monatsletzten*) fällig und werden auf die vom Beschäftigten anzugebende Bankverbindung entrichtet.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 4a Vergütung von Reisezeiten bei Dienstreisen**)
Reisezeiten sind Zeiten der An- und Abreise zu einer auswärtigen Arbeitsstätte, die zur Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten im Interesse des Arbeitgebers erfolgen. 
Die erforderliche Reisezeit, soweit sie die Dauer der individuellen täglichen Arbeitszeit überschreitet, wird an Arbeitstagen bis zu ….. Stunden und an arbeitsfreien Tagen bis zu ... Stunden täglich wie Arbeitszeit vergütet, jedoch ohne Zuschläge. 
Für darüberhinausgehende weitere erforderliche Reisezeiten wird keine Vergütung geleistet. Dies gilt nicht, wenn dadurch der gesetzliche Mindestlohn für den jeweiligen Kalendermonat unterschritten wird. In diesem Fall erhält der Beschäftigte, den sich für den Monat ergebenden Mindestlohn. Keine Vergütung erfolgt ferner

· für nicht erforderliche Reisezeiten
· soweit der Mitarbeiter durch die Reise Wegezeiten zwischen seiner    Wohnung und der regulären Arbeitsstätte erspart, 
· für Ruhepausen und sonstige Unterbrechungen der Reisetätigkeit aus persönlichen Gründen. 

*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 5 Widerruflichkeit und Freiwilligkeit von Leistungen
1. Entgeltbestandteile, die zusätzlich zum monatlich laufenden Entgelt nach § 4 gewährt werden, können bei Vorliegen eines sachlichen Grundes (z. B. Gründe im Verhalten oder in der Person des Beschäftigten) jederzeit widerrufen werden. Ein sachlicher Grund liegt auch bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens (z. B. negatives Betriebsergebnis im letzten Geschäftsjahr oder wirtschaftliche Notlage oder … [Kennzahl einfügen]*) vor.
2. Auf Entgeltbestandteile, die dem Beschäftigten aus einem bestimmten Grund, z. B. wegen besonderer Arbeitsbedingungen, gewährt werden, hat der Beschäftigte keinen Anspruch mehr, wenn der Grund für die Gewährung dieser Entgeltbestandteile entfällt.
3. Bei nicht geschuldeten Gratifikationen, Prämien und anderen Einmalzahlungen des Arbeitgebers, die nicht Bestandteil des laufenden monatlichen Arbeitsentgelts sind, handelt es sich um freiwillige Leistungen des Arbeitgebers, auf die auch bei wiederholter Gewährung kein Rechtsanspruch für die Zukunft besteht.
Bei betrieblichen Sonderleistungen des Arbeitgebers oder sonstigen Vergünstigungen, die aus sozialen Gründen gewährt werden, handelt es sich ebenfalls um freiwillige Leistungen, auf die auch bei wiederholter Gewährung kein Rechtsanspruch für die Zukunft besteht.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 6 Urlaub
1. Der Beschäftigte hat Anspruch auf den Mindesturlaub gem. der gesetzlichen Bestimmungen. Dieser beträgt nach dem Bundesurlaubsgesetz bei 5 Arbeitstagen pro Woche derzeit 20 Tage im Kalenderjahr.
2. Darüber hinaus gewährt der Arbeitgeber dem Beschäftigten zusätzlich einen übergesetzlichen Urlaubsanspruch von weiteren … Tagen pro Kalenderjahr bei 5 Arbeitstagen pro Woche. Erhöht sich der gesetzliche Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz ist diese Erhöhung auf den übergesetzlichen Urlaub anzurechnen. 
Der übergesetzliche Urlaubsanspruch entsteht im Jahr des Beginns und des Endes des Arbeitsverhältnisses für jeden vollen Monat der Betriebszugehörigkeit zu 1/12.
3. Der gesetzliche und der übergesetzliche Urlaubsanspruch müssen im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Dabei ist zuerst der gesetzliche Urlaub in Anspruch zu nehmen; erst nach Inanspruchnahme des gesetzlichen Urlaubsanspruchs kann der übergesetzliche Urlaubsanspruch genommen werden.
4. Eine Übertragung des gesetzlichen Mindesturlaubs richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Eine Übertragung des übergesetzlichen Urlaubsanspruchs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche Gründe dies rechtfertigen. Im Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten gewährt und genommen werden. Ansonsten verfallen die Urlaubsansprüche ohne weiteren Hinweis des Arbeitgebers zur Inanspruchnahme und zum Verfall des Urlaubs mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres bzw. des möglichen Übertragungszeitraumes.
5. Der übergesetzliche Urlaubsanspruch verringert sich für jeden Monat um 1/12 des Jahresurlaubs, in dem das Arbeitsverhältnis kraft Gesetzes oder Vereinbarung ruht.
6. Der übergesetzliche Urlaubsanspruch erlischt mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses; er ist nicht abzugelten und ist nicht vererblich.

§ 7 Probezeit
Die ersten vier Monate gelten als Probezeit.
Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden.

§ 8 Beendigung und Ruhen des Arbeitsverhältnisses, Freistellung
1. Das Arbeitsverhältnis kann nach Ablauf der Probezeit von beiden Seiten unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen (derzeit § 622 BGB) gekündigt werden. Die verlängerte Frist bei einer ordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber gilt auch für eine ordentliche Kündigung durch den Beschäftigten.
Jede Kündigung bedarf der Schriftform.
Eine ordentliche Kündigung vor Dienstantritt ist ausgeschlossen.
Gegen die Kündigung kann innerhalb der Frist des § 4 KSchG Klage erhoben werden.
2. Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Beschäftigten ab Ausspruch der Kündigung ganz oder teilweise widerruflich oder unwiderruflich von der Arbeit freizustellen. Entgeltansprüche bleiben dem Beschäftigten während der Freistellung erhalten, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen des Annahmeverzuges gemäß § 615 BGB erfüllt sind.
3. Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung mit Ablauf des Monats, in dem der Beschäftigte die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Regelaltersrente in der gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit §§ 35, 235 SGB VI) erfüllt.
4. Das Arbeitsverhältnis endet ebenfalls ohne Kündigung mit Ablauf des Monats, in dem dem Beschäftigten der Bescheid eines Rentenversicherungsträgers über eine Rente auf Dauer wegen voller Erwerbsminderung zugeht (derzeit § 43 Abs. 2 SGB VI), frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Beschäftigten durch den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung. Das gilt nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung des Beschäftigten mit verringerter Arbeitszeit, ggf. auf einem anderen geeigneten freien Arbeitsplatz, möglich ist.
5. Das Arbeitsverhältnis ruht während des Bezugs von Arbeitslosengeld sowie ab dem Zeitpunkt, in dem dem Beschäftigten der Bescheid eines Rentenversicherungsträgers über eine Rente auf Zeit wegen voller Erwerbsminderung zugeht, wenn eine Weiterbeschäftigung des Beschäftigten mit verringerter Arbeitszeit, ggf. auf einem anderen geeigneten freien Arbeitsplatz, nicht möglich ist.
6. Die vorstehenden Ziffern berühren nicht das Recht zur ordentlichen Kündigung.
7. Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber unverzüglich über den Zugang und den Inhalt eines Rentenbescheids oder den Bezug von Arbeitslosengeld zu unterrichten.

§ 9 Arbeitsverhinderung, Arbeitsunfähigkeit
1. Jede Arbeitsverhinderung ist, sobald sie dem Beschäftigten bekannt ist, dem Arbeitgeber unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer sowie im Fall eines vom Wohnsitz abweichenden Aufenthaltsortes unter Angabe der Adresse unverzüglich mitzuteilen.
Der Arbeitgeber ist dabei über die im Betrieb zu erledigenden unaufschiebbaren Aufgaben zu unterrichten.
Gleiches gilt, wenn sich die Arbeitsverhinderung verlängert.
2. Im Falle der persönlichen vorübergehenden Verhinderung gemäß § 616 BGB erfolgt die Freistellung unter Fortzahlung der Bezüge ausschließlich in folgenden Fällen:
· 1 Tag: Eheschließung des Beschäftigten am Ereignistag 
· 1 Tag: Tod des Ehegatten/Lebenspartners (n. d. LPartG) oder eines Verwandten 1. Grades 
· 1 Tag: Geburt eines eigenen Kindes
3. Im Falle der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit hat der Beschäftigte außerdem die Pflichten aus § 5 EFZG zu erfüllen.
4. Stellt der Beschäftigte einen Antrag auf Bewilligung eines Kur- oder Heilverfahrens, so hat er dem Arbeitgeber unverzüglich davon Kenntnis zu geben.

§ 10 Ärztliche Eignungsuntersuchung
1. Der Beschäftigte ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Arbeitgebers einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen, soweit die Erfüllung bestimmter gesundheitlicher Voraussetzungen wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt und der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an einer ärztlichen Untersuchung hat, z. B. 
· weil tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, die Zweifel an der fortdauernden gesundheitlichen Eignung des Beschäftigten begründen
· bei einem Wechsel der Tätigkeit oder des Arbeitsplatzes
· oder bei einer Drittgefährdung.
Der Arbeitgeber trägt die Kosten dieser Untersuchung, wenn diese nicht von einem Dritten übernommen werden.
Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Untersuchung durch einen Arbeitsmediziner zu verlangen.
2. Die oben genannte Verpflichtung des Beschäftigten besteht auch dann, wenn der Arbeitgeber, insbesondere wegen der Art der dem Beschäftigten obliegenden Tätigkeiten, ein berechtigtes Interesse an einer ärztlichen Untersuchung hat.
3. Bei berechtigtem Interesse des Arbeitgebers ist der Beschäftigte ferner verpflichtet, sich auf Verlangen des Arbeitgebers einer ärztlichen Begutachtung auf eine mögliche Drogen- oder Alkoholabhängigkeit zu unterziehen, wenn ernsthafte Hinweise auf eine Drogen- oder Alkoholabhängigkeit des Beschäftigten bestehen.
4. Der Beschäftigte ist verpflichtet, den Arbeitgeber über das Ergebnis der Untersuchung durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über seine Eignung zu unterrichten oder den behandelnden Arzt von der Schweigepflicht zu entbinden, soweit sie die Eignung des Beschäftigten für die ihm obliegende Tätigkeiten betrifft.

§ 11 Verschwiegenheits- und Geheimhaltungspflichten
1. Der Beschäftigte wird sich vertrauliche Informationen einschließlich Geschäftsgeheimnissen des Arbeitgebers nicht aneignen außer zu vertraglichen Zwecken. Er wird sie ferner dritten Personen, einschließlich anderen Beschäftigten des Arbeitgebers, nicht ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers offenlegen und wird sie ausschließlich für Zwecke des Arbeitsverhältnisses nutzen. In seinem Aufgabenbereich wird er dafür sorgen, dass Dritte nicht unbefugt Kenntnis von vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnissen erhalten. Ferner wird er Geheimhaltungsmaßnahmen entsprechend den Weisungen des Arbeitgebers ergreifen.
2. Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Soweit der Beschäftigte durch die nachvertragliche Geheimhaltungspflicht in seinem beruflichen Fortkommen unangemessen beeinträchtigt wird, kann er vom Arbeitgeber die Befreiung von dieser Pflicht verlangen.
3. [bookmark: _Hlk108097711]Vertrauliche Informationen sind Geschäftsgeheimnisse und alle wesentlichen Informationen, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen ergibt. Dazu zählen insbesondere: Geschäftsstrategien, wirtschaftliche Planungen, Preiskalkulationen und -gestaltungen, Wettbewerbsmarktanalysen, Umsatz- und Absatzzahlen, Personaldaten, Personalrestrukturierungskonzepte, Produktspezifikationen, Erfindungen, technische Verfahren und Abläufe, die nicht öffentlich bekannt sind und einen wirtschaftlichen Wert für den Arbeitgeber darstellen, Kundendaten, Lieferantendaten, Passwörter, Zugangskennungen, [ggf. weitere Beispiele ergänzen].
4. Bei Zweifeln, ob es sich um eine vertrauliche Information handelt, wird der Beschäftigte unverzüglich eine Weisung des Arbeitgebers einholen.
5. Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht in den Fällen des § 5 GeschGehG sowie in Fällen des § 6 HinSchG.

§ 12 Wahrung der Interessen des Arbeitgebers
1. Der Beschäftigte hat die Interessen des Arbeitgebers zu wahren.
2. Geschäftliche Verbindungen mit Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern dürfen nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden.
3. Informationen aus dem geschäftlichen Bereich dürfen nicht privat genutzt, Aufzeichnungen und Vervielfältigungen nicht zum privaten Gebrauch angefertigt werden.
4. Geschenke oder andere Vorteile von Personen, die mit dem Arbeitgeber in Geschäftsverbindungen stehen oder eine solche anstreben, darf der Beschäftigte nur nach vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers annehmen. Der Beschäftigte ist verpflichtet, etwaige Angebote von Geschenken und anderen Vorteilen unverzüglich anzuzeigen.

§ 13 Sorgfalts- und Herausgabepflichten
1. Der Beschäftigte ist verpflichtet, alle seine dienstliche Tätigkeit betreffenden Gegen-stände, Schriftstücke, Informationsträger, technischen Geräte, Datenträger und sonstige Unterlagen, auch soweit es sich um persönliche Aufzeichnungen, die Geschäftsvorgänge betreffen, handelt, als ihm anvertrautes Eigentum des Arbeitgebers sorgfältig zu behandeln und aufzubewahren und sie dem Arbeitgeber auf dessen Verlangen jederzeit, spätestens aber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben. Das gilt auch für Abschriften, Vervielfältigungen und gespeicherte Daten.
2. Der Beschäftigte ist verpflichtet, auf Verlangen unverzüglich, spätestens aber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sämtliche die Angelegenheiten des Betriebes betreffenden Daten und Informationen, die auf privaten elektronischen Datenträgern gespeichert sind, zu löschen.

§ 14 Wettbewerbstätigkeit, Nebentätigkeit
1. Solange das Anstellungsverhältnis besteht, ist jede Wettbewerbstätigkeit untersagt.
2. Im Übrigen dürfen entgeltliche Nebentätigkeiten nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers ausgeübt werden. Der Beschäftigte hat hierzu die beabsichtigte Tätigkeit dem Arbeitgeber unter Angabe von Art, Ort sowie Dauer und Lage der Arbeitszeit mitzuteilen. Der Arbeitgeber kann die Zustimmung nur verweigern oder widerrufen, wenn durch die Nebentätigkeit die vertraglich geschuldeten Leistungen des Beschäftigten oder sonstige Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt werden können.
Dies gilt auch für die Beteiligung als Gesellschafter an anderen Unternehmen sowie der Übernahme von Aufsichtsratsmandaten bei anderen Unternehmen, die Wettbewerber des Arbeitgebers sind oder in geschäftlicher Verbindung mit ihm stehen.
3. Veröffentlichungen und Vorträge bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung, wenn sie die Interessen des Arbeitgebers berühren.

§ 15 Abtretung und Verpfändung, Pfändung
1. Die Verpfändung von Entgeltforderungen an Dritte ist dem Beschäftigten nicht/nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers*) gestattet.
2. Für die Bearbeitung einer Entgeltpfändung, einer Verpfändung oder Abtretung wird eine monatliche Verwaltungsgebühr von 2,50 EUR erhoben. Bei Nachweis höherer tatsächlicher Kosten ist der Arbeitgeber berechtigt, diese in Ansatz zu bringen. Sofern der Beschäftigte den Nachweis führt, Kosten seien überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale, ist dieser geringere Betrag maßgeblich. Dadurch darf der unpfändbare Teil des Entgelts nicht verringert werden.
*) Unzutreffendes bitte streichen.
§ 16 Persönliche Daten
Änderungen persönlicher Daten, die für das Arbeitsverhältnis von Bedeutung sein können, insbesondere Änderungen der Anschrift oder des Familienstandes sind unverzüglich mitzuteilen.

§ 17 Vertragsstrafe
1. Der Beschäftigte ist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, wenn
· er schuldhaft die Arbeit nicht zum vereinbarten Vertragsbeginn aufnimmt,
· er das Arbeitsverhältnis ordentlich ohne Einhalten der arbeitsvertraglichen/gesetzlichen*) Kündigungsfrist kündigt oder
· er ohne wichtigen Grund fristlos kündigt.
2. Die Höhe der Vertragsstrafe bemisst sich nach der Höhe des Bruttoentgelts, das bei Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist gezahlt worden wäre; die Vertragsstrafe beträgt aber höchstens ein aktuelles Bruttomonatsentgelt im Sinne von § 4 Ziffer 1.
3. Die Vertragsstrafe ist sofort fällig und kann gegen Entgeltforderungen, soweit sie pfändbar sind, aufgerechnet werden.
4. Der Arbeitgeber kann einen weitergehenden Schaden geltend machen.
*) Unzutreffendes bitte streichen.

§ 18 Ausschlussfrist
1. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform gegenüber der anderen Vertragspartei geltend zu machen. Ansonsten sind die Ansprüche verfallen.
2. Lehnt die Gegenseite den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb einer Frist von einem Monat nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablehnung oder Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.
3. Die Ausschlussfrist gilt nicht
· für die Haftung aufgrund Vorsatzes,
· für die Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
· für Ansprüche des Beschäftigten, die kraft Gesetzes dieser Ausschlussfrist entzogen sind (z. B. MiLoG).

§ 19 Vertragsänderungen, Ausschluss betrieblicher Übung
1. Mündliche Nebenabreden sind bis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht getroffen worden.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen, um rechtsverbindlich zu sein, der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses selbst.
Durch die bloße mehrfache Gewährung von Leistungen, auf die weder ein individualvertraglicher noch ein kollektivrechtlicher (Betriebsvereinbarung) Anspruch besteht, kann ein Anspruch auf künftige Gewährung dieser Leistung nicht begründet werden.
3. Individualvereinbarungen zwischen den Parteien i. S. v. § 305b BGB haben Vorrang und sind formlos wirksam.


………...., den ..............                  			 ………...., den ..............

_________________________	 		_________________________                             
(Arbeitgeber)						(Beschäftigter)

Hiermit bestätigt der Beschäftigte, dass er ein Exemplar des vorstehenden Arbeitsvertrages erhalten hat.

........................................., den ....................	

____________________________________ 
(Beschäftigter)
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